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Resolution 1540 (2004) vom 28. April 2004, vollständig
durchzuführen;

16. befürwortet alle Anstrengungen zur Sicherung des
gesamten sensiblen nuklearen und radiologischen Materials
und fordert alle Staaten auf, als internationale Gemeinschaft
zusammenzuarbeiten, um die nukleare Sicherheit zu fördern,
und dabei je nach Bedarf Hilfe zu beantragen und bereitzu-
stellen, einschließlich auf dem Gebiet des Kapazitätsaufbaus;

17. ermutigt alle Staaten, die Empfehlungen in dem
Bericht des Generalsekretärs über die Studie der Vereinten
Nationen über Abrüstungs- und Nichtverbreitungserzie-
hung211 umzusetzen und so zur Herbeiführung einer Welt
ohne Kernwaffen beizutragen und freiwillig Informationen
über ihre diesbezüglichen Bemühungen weiterzugeben;

18. würdigt und unterstützt weiter die konstruktive
Rolle der Zivilgesellschaft bei der Förderung der Nichtver-
breitung von Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung und
legt allen Staaten nahe, in Zusammenarbeit mit der Zivilge-
sellschaft die Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung
zu fördern, die unter anderem zu einem stärkeren öffentlichen
Bewusstsein für die tragischen Folgen eines Einsatzes von
Kernwaffen beiträgt und die Dynamik der internationalen
Maßnahmen zur Förderung der nuklearen Abrüstung und der
Nichtverbreitung von Kernwaffen erhöht;

19. beschließt, den Punkt „Geeintes Vorgehen zur
vollständigen Beseitigung der Kernwaffen“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 65/73

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 162 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 17 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/410, Ziff. 88)212:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Angola, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Aus-
tralien, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Be-
lize, Benin, Bhutan, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasili-
en, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Ri-
ca, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Irland, Island, Israel,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kame-
run, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libe-
ria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta,
Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Niederlande, Ni-
ger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Palau, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Födera-
tion, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und
Príncipe, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Si-
erra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia,
Spanien, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und
die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Ta-
dschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische
Republik, Zypern.

Dagegen: Iran (Islamische Republik).
Enthaltungen: Ägypten, Algerien, Arabische Republik Syri-

en, Bahrain, Bolivien (Plurinationaler Staat), China, Indien, Indo-
nesien, Katar, Kuba, Libanon, Mexiko, Nicaragua, Oman, Paki-
stan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate

65/73. Haager Verhaltenskodex gegen die Verbreitung 
ballistischer Flugkörper

Die Generalversammlung,

besorgt über die zunehmenden regionalen und globalen
Sicherheitsprobleme, die unter anderem durch die kontinuier-
liche Verbreitung ballistischer Flugkörper verursacht werden,
die Massenvernichtungswaffen zum Einsatz bringen können,

eingedenk der Ziele und Grundsätze der Vereinten Na-
tionen und ihrer Rolle und Verantwortung auf dem Gebiet des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Einklang
mit der Charta der Vereinten Nationen,

betonend, welchen bedeutsamen Beitrag regionale und
internationale Anstrengungen zur Verhütung und umfassen-
den Eindämmung der Verbreitung ballistischer Flugkörper-
systeme, die Massenvernichtungswaffen zum Einsatz bringen
können, zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit
leisten,

unter Begrüßung des am 25. November 2002 in Den
Haag verabschiedeten Haager Verhaltenskodexes gegen die

211 Siehe A/57/124.
212 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Antigua und Barbuda,
Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien,
Australien, Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecua-
dor, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Griechenland, Guate-
mala, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Irland, Island, Italien, Japan, Kam-
bodscha, Kanada, Kasachstan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Marok-
ko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montene-
gro, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Palau,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Suriname, Swasiland, Timor-Leste, Togo, Tschad, Tschechische Repu-
blik, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik
Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Ver-
einigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
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Verbreitung ballistischer Flugkörper213 und in der Überzeu-
gung, dass der Verhaltenskodex dazu beitragen wird, die
Transparenz und das Vertrauen zwischen den Staaten zu er-
höhen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/62 vom 8. De-
zember 2005 und 63/64 vom 2. Dezember 2008 mit dem Titel
„Haager Verhaltenskodex gegen die Verbreitung ballistischer
Flugkörper“,

sowie unter Hinweis darauf, dass die Verbreitung bal-
listischer Flugkörper, die Massenvernichtungswaffen zum
Einsatz bringen können, eine Bedrohung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit darstellt, wie vom Sicher-
heitsrat in seinen Resolutionen 1540 (2004) vom 28. April
2004 und 1887 (2009) vom 24. September 2009 anerkannt,

in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu der Erklärung
über internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung und
Nutzung des Weltraums zum Vorteil und im Interesse aller
Staaten, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Entwicklungsländer, die in der Anlage zu ihrer Resolution
51/122 vom 13. Dezember 1996 enthalten ist,

in der Erkenntnis, dass Staaten nicht davon ausgeschlos-
sen werden sollen, die Vorteile des Weltraums für friedliche
Zwecke zu nutzen, dass sie aber dabei sowie bei der diesbe-
züglichen Zusammenarbeit nicht zur Verbreitung ballisti-
scher Flugkörper, die Massenvernichtungswaffen zum Ein-
satz bringen können, beitragen dürfen,

eingedenk der Notwendigkeit, die Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen und ihren Trägermitteln zu be-
kämpfen,

1. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass ein-
hunderteinunddreißig Staaten den Haager Verhaltenskodex
gegen die Verbreitung ballistischer Flugkörper213 als einen
konkreten Schritt gegen die Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen und ihren Trägermitteln bereits unterzeichnet
haben;

2. bittet alle Staaten, die den Verhaltenskodex noch
nicht unterzeichnet haben, dies zu tun;

3. legt den Staaten, die den Verhaltenskodex bereits
unterzeichnet haben, nahe, auf eine erhöhte Beteiligung daran
hinzuwirken;

4. begrüßt die Fortschritte bei der Anwendung des
Verhaltenskodexes und alle Maßnahmen zur Steigerung sei-
ner Effizienz, was zur Erhöhung der Transparenz und zur
Vertrauensbildung zwischen den Staaten mittels der Vorlage
von Startbenachrichtigungen und der Abgabe jährlicher Er-
klärungen über Weltraumaktivitäten und Aktivitäten auf dem
Gebiet der ballistischen Flugkörper beiträgt;

5. befürwortet die Sondierung weiterer Mittel und
Wege zur wirksamen Bewältigung des Problems der Verbrei-
tung ballistischer Flugkörper, die Massenvernichtungswaffen
zum Einsatz bringen können;

6. beschließt, den Punkt „Haager Verhaltenskodex
gegen die Verbreitung ballistischer Flugkörper“ in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 65/74

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/410,
Ziff. 88)214.

65/74. Verhinderung des Erwerbs radioaktiver
Strahlenquellen durch Terroristen

Die Generalversammlung,

in Anbetracht des wesentlichen Beitrags radioaktiver
Stoffe und Strahlenquellen zur sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung und der allen Staaten aus ihrer Nutzung erwach-
senden Vorteile,

sowie in Anbetracht der von der internationalen Ge-
meinschaft in den einschlägigen Resolutionen der General-
versammlung und des Sicherheitsrats zum Ausdruck gebrach-
ten Entschlossenheit, den Terrorismus zu bekämpfen,

tief besorgt über die Bedrohung durch den Terrorismus
und das Risiko, dass Terroristen radioaktive Stoffe oder
Strahlenquellen erwerben, damit handeln oder sie in radiolo-
gischen Dispersionsvorrichtungen einsetzen können,

sowie tief besorgt über die potenzielle Bedrohung der
menschlichen Gesundheit und der Umwelt infolge eines Ein-
satzes solcher Vorrichtungen durch Terroristen,

unter Hinweis auf die Bedeutung der internationalen
Übereinkünfte zur Verhütung und Beseitigung eines solchen
Risikos, insbesondere des Internationalen Übereinkommens
zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen, das am
13. April 2005 verabschiedet wurde215, und des Übereinkom-
mens über den physischen Schutz von Kernmaterial, das am
26. Oktober 1979 verabschiedet wurde216, sowie seiner Ände-
rung, die am 8. Juli 2005 verabschiedet wurde217,

213 A/57/724, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
depts/german/friesi/haager-verhkodex.pdf.

214 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Australien, Belgien, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Monaco, Montenegro, Niederlande, Österreich, Paraguay, Polen, Portu-
gal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Repu-
blik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
215 United Nations, Treaty Series, Vol. 2445, Nr. 44004. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2007 II S. 1586; LGBl. 2009
Nr. 263; öBGBl. III Nr. 77/2007; AS 2009 493.
216 Ebd., Vol. 1456, Nr. 24631. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1990 II S. 326; LGBl. 1987 Nr. 2; öBGBl. Nr. 53/1989; AS 1987
505.
217 Siehe International Atomic Energy Agency, Dokument GOV/INF/
2005/10-GC(49)/INF/6, Anhang. Amtliche deutschsprachige Fassung:
dBGBl. 2008 II S. 574.




